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628. Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten samt
Erklärungen
(NR: GP XVI RV 900 AB 924 S. 137. BR: AB 3117 S. 475.)

628.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Erklärungen, der verfassungsändernd ist, wird
genehmigt.

(Übersetzung)

PROTOKOLL NR. 7 ZUR
KONVENTION ZUM
SCHUTZE DER MEN-
SCHENRECHTE UND

GRUNDFREIHEITEN

Die Mitgliedstaaten des Euro-
parates, die dieses Protokoll
unterzeichnen,

entschlossen, weitere Maßnah-
men zur kollektiven Gewährlei-
stung gewisser Rechte und Frei-
heiten durch die am 4. November
1950 in Rom unterzeichnete
Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfrei-
heiten *) (im folgenden als „Kon-
vention" bezeichnet) zu treffen,

haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

1. Ein Ausländer, der seinen
rechtmäßigen Aufenthalt im
Hoheitsgebiet eines Staates hat,
darf aus diesem nur auf Grund
einer rechtmäßig ergangenen
Entscheidung ausgewiesen wer-
den; ihm muß gestattet werden,

a) Gründe vorzubringen, die
gegen seine Ausweisung
sprechen,

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 210/
1958
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b) seinen Fall prüfen zu lassen
und

c) sich zu diesem Zweck vor
der zuständigen Behörde
oder vor einer oder mehre-
ren von dieser Behörde
bestimmten Personen ver-
treten zu lassen.

2. Ein Ausländer kann vor Aus-
übung der im Abs. 1 lit. a, b und c
genannten Rechte ausgewiesen
werden, wenn die Ausweisung im
Interesse der öffentlichen Ord-
nung erforderlich ist oder aus
Gründen der nationalen Sicher-
heit erfolgt.

Artikel 2

1. Wer von einem Gericht
wegen einer strafbaren Handlung
verurteilt worden ist, hat das
Recht, das Urteil von einem über-
geordneten Gericht nachprüfen
zu lassen. Die Ausübung dieses
Rechts, einschließlich der
Gründe, aus denen es ausgeübt
werden kann, richtet sich nach
dem Gesetz.

2. Ausnahmen von diesem
Recht sind für strafbare Hand-
lungen geringfügiger Art, wie sie
durch Gesetz näher bestimmt
sind, oder in Fällen möglich, in
denen das Verfahren gegen eine
Person in erster Instanz vor dem
obersten Gericht stattgefunden
hat oder in denen sie nach einem
gegen ihren Freispruch eingeleg-
ten Rechtsmittel verurteilt wor-
den ist.

Artikel 3

Ist jemand wegen einer strafba-
ren Handlung rechtskräftig ver-
urteilt und ist das Urteil später
aufgehoben oder der Verurteilte
begnadigt worden, weil eine neue
oder eine neu bekannt gewordene
Tatsache schlüssig beweist, daß
ein Fehlurteil vorlag, so ist derje-
nige, der auf Grund eines solchen
Urteils eine Strafe verbüßt hat,
entsprechend dem Gesetz oder
der Übung des betreffenden Staa-
tes zu entschädigen, sofern nicht
nachgewiesen wird, daß das nicht
rechtzeitige Bekanntwerden der
betreffenden Tatsache ganz oder
teilweise ihm zuzuschreiben ist.
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Artikel 4

1. Niemand darf wegen einer
strafbaren Handlung, wegen der
er bereits nach dem Gesetz und
dem Strafverfahrensrecht eines
Staates rechtskräftig verurteilt
oder freigesprochen worden ist,
in einem Strafverfahren desselben
Staates erneut vor Gericht gestellt
oder bestraft werden.

2. Abs. 1 schließt die Wieder-
aufnahme des Verfahrens nach
dem Gesetz und dem Strafverfah-
rensrecht des betreffenden Staa-
tes nicht aus, falls neue oder neu
bekannt gewordene Tatsachen
vorliegen oder das vorausgegan-
gene Verfahren schwere, den
Ausgang des Verfahrens berüh-
rende Mängel aufweist.

3. Dieser Artikel darf nicht
nach Art. 15 der Konvention
außer Kraft gesetzt werden.

Artikel 5

Ehegatten haben untereinander
und in ihren Beziehungen zu
ihren Kindern gleiche Rechte und
Pflichten privatrechtlicher Art
hinsichtlich der Eheschließung,
während der Ehe und bei Auflö-
sung der Ehe. Dieser Artikel ver-
wehrt es den Staaten nicht, die im
Interesse der Kinder notwendi-
gen Maßnahmen zu treffen.

Artikel 6

1. Jeder Staat kann bei der
Unterzeichnung oder bei der
Hinterlegung seiner Ratifika-
tions-, Annahme- oder Genehmi-
gungsurkunde einzelne oder
mehrere Hoheitsgebiete bezeich-
nen, auf die dieses Protokoll
Anwendung findet, und erklären,
in welchem Umfang er sich zur
Anwendung dieses Protokolls auf
diese Hoheitsgebiete verpflichtet.
2. Jeder Staat kann jederzeit
danach durch eine an den Gene-
ralsekretär des Europarates
gerichtete Erklärung die Anwen-
dung dieses Protokolls auf jedes
weitere in der Erklärung bezeich-
nete Hoheitsgebiet erstrecken.
Das Protokoll tritt für dieses
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Hoheitsgebiet am ersten Tag des
Monates in Kraft, der auf einen
Zeitabschnitt von zwei Monaten
nach Eingang der Erklärung beim
Generalsekretär folgt.

3. Jede nach den Abs. 1 und 2
abgegebene Erklärung kann in
bezug auf jedes darin bezeichnete
Hoheitsgebiet durch eine an den
Generalsekretär gerichtete Noti-
fikation zurückgenommen oder
geändert werden. Die Rück-
nahme oder Änderung wird am
ersten Tag des Monates wirksam,
der auf einen Zeitabschnitt von
zwei Monaten nach Eingang der
Notifikation beim Generalsekre-
tär folgt.

4. Eine nach diesem Artikel
abgegebene Erklärung gilt als
eine Erklärung im Sinne des
Art. 63 Abs. 1 der Konvention.

5. Das Hoheitsgebeit eines
Staates, auf das dieses Protokoll
auf Grund der Ratifikation,
Annahme oder Genehmigung
durch diesen Staat Anwendung
findet, und jedes Hoheitsgebiet,
auf welches das Protokoll auf
Grund einer von diesem Staat
nach diesem Artikel abgegebenen
Erklärung Anwendung findet,
können als getrennte Hoheitsge-
biete betrachtet werden, soweit
Art. 1 auf das Hoheitsgebiet eines
Staates Bezug nimmt.

Artikel 7
1. Die Vertragsstaaten betrach-
ten die Art. 1 bis 6 dieses Proto-
kolls als Zusatzartikel zur Kon-
vention; alle Bestimmungen der
Konvention sind dementspre-
chend anzuwenden.

2. Jedoch wird das durch eine
Erklärung nach Art. 25 der Kon-
vention anerkannte Recht, eine
Individualbeschwerde zu erhe-
ben, oder die Anerkennung der
obligatorischen Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofes durch eine
Erklärung nach Art. 46 der Kon-
vention hinsichtlich dieses Proto-
kolls nur insoweit wirksam, als
der betreffende Staat erklärt hat,
daß er dieses Recht oder diese
Gerichtsbarkeit für die Art. 1 bis
5 des Protokolls anerkennt.
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Artikel 8

Dieses Protokoll liegt für die
Mitgliedstaaten des Europarates,
welche die Konvention unter-
zeichnet haben, zur Unterzeich-
nung auf. Es bedarf der Ratifika-
tion, Annahme oder Genehmi-
gung. Ein Mitgliedstaat des Euro-
parates kann dieses Protokoll
nicht ratifizieren, annehmen oder
genehmigen, ohne die Konven-
tion früher ratifiziert zu haben
oder sie gleichzeitig zu ratifizie-
ren. Die Ratifikations-, An-
nahme- oder Genehmigungsur-
kunden werden beim Generalse-
kretär des Europarates hinterlegt.

Artikel 9

1. Dieses Protokoll tritt am
ersten Tag des Monates in Kraft,
der auf einen Zeitabschnitt von
zwei Monaten nach dem Tag
folgt, an dem sieben Mitgliedstaa-
ten des Europarates nach Art. 8
ihre Zustimmung ausgedrückt
haben, durch das- Protokoll
gebunden zu sein.

2. Für jeden Mitgliedstaat, der
später seine Zustimmung aus-
drückt, durch das Protokoll
gebunden zu sein, tritt es am
ersten Tag des Monates in Kraft,
der auf einen Zeitabschnitt von
zwei Monaten nach Hinterlegung
der Ratifikations-, Annahme-
oder Genehmigungsurkunde
folgt.

Artikel 10

Der Generalsekretär des Euro-
parates notifiziert allen Mitglied-
staaten des Europarates

a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer

Ratifikations-, Annahme-
oder Genehmigungsur-
kunde;

c) jeden Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses" Protokolls
nach den Art. 6 und 9;

d) jede andere Handlung,
Notifikation oder Erklä-
rung im Zusammenhang mit
diesem Protokoll.



4286 236. Stück — Ausgegeben am 30. November 1988 — Nr. 628

Zu Urkund dessen haben die
hiezu gehörig befugten Unter-
zeichneten dieses Protokoll
unterschrieben.

Geschehen zu Straßburg am
22. November 1984 in englischer
und französischer Sprache, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist, in einer Urschrift,
die im Archiv des Europarates
hinterlegt wird. Der Generalse-
kretär des Europarates übermit-
telt allen Mitgliedstaaten des
Europarates beglaubigte Ab-
schriften.

Erklärungen

Die Republik Österreich
erklärt:

1. Als übergeordnete Gerichte
im Sinne des Art. 2 Abs. 1 sind
auch der Verwaltungsgerichtshof
und der Verfassungsgerichtshof
anzusehen.

2. Die Art. 3 und 4 beziehen
sich nur auf Strafverfahren im
Sinne der österreichischen Straf-
prozeßordnung.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 14. Mai 1986 beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt; das Protokoll ist gemäß
seinem Art. 9 Abs. 1 mit 1. November 1988 in Kraft getreten.

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des Europarats haben folgende weitere Staaten das Proto-
koll ratifiziert:

Dänemark, Frankreich, Griechenland, Island, Schweden und die Schweiz.

Nachstehende Staaten haben anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde folgende Vorbe-
halte erklärt bzw. Erklärungen abgegeben:

DÄNEMARK

Vorbehalt

„Dänemark erklärt, daß Art. 2 Abs. 1 der Anwendung von Bestimmungen des Justizverwaltungsgeset-
zes (,Lov om rettens pleje') nicht entgegensteht, denenzufolge die Möglichkeit einer Überprüfung durch
ein übergeordnetes Gericht — in Fällen, die der Verfolgung durch die niedrigere Instanz unterliegen
(,politisager') — nicht besteht

a) wenn der ordnungsgemäß geladene Beschuldigte nicht vor Gericht erscheint;
b) wenn das Gericht die Strafe aufgehoben hat oder
c) in Fällen, in denen nur Geldstrafen oder die Beschlagnahme von Gegenständen verhängt werden,

deren Höhe oder Wert unterhalb einer gesetzlich festgelegten Grenze liegt."

Erklärungen

„Dänemark erklärt gemäß Art. 7 Abs. 2 des Protokolls Nr. 7 zur Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, daß es für die Zeitspanne bis zum 6. April 1992 die in Artikel 25 der
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vorgesehene Zuständigkeit der Euro-
päischen Kommission für Menschenrechte zur Entgegennahme von Gesuchen jeder natürlichen Person,
nichtstaatlichen Organisation oder Personenvereinigung anerkennt, die sich durch eine Verletzung der im
obengenannten Protokoll zur Konvention anerkannten Rechte beschwert fühlt.
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Gemäß Art. 7 Abs. 2 des Protokolls erklärt Dänemark, daß es, wie in Art. 46 der Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vorgesehen, für die Zeitspanne bis zum 6. April 1992
die Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ohne weiteres und ohne besonde-
res Abkommen für alle Angelegenheiten, die sich auf die Auslegung und Anwendung der Artikel 1 bis 5
des obengenannten Protokolls zur Konvention unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit als obligato-
risch anerkennt.

Gemäß Art. 6 Abs. 1 des Protokolls Nr. 7 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten erklärt Dänemark, daß das genannte Protokoll nicht auf die Färöer Inseln Anwendung
findet."

FRANKREICH

Erklärung

„Frankreich erklärt, daß im Sinne des Art. 2 Abs. 1 die Überprüfung durch ein übergeordnetes
Gericht sich auf eine Kontrolle der Anwendung des Gesetzes, wie etwa im Rahmen eines Kassationsver-
fahrens, beschränken kann."

Vorbehalte

„Frankreich erklärt, daß nur Straftaten, für die nach dem französischen Recht die Strafgerichte
zuständig sind, als Straftaten im Sinne der Artikel 2 bis 4 dieses Protokolls anzusehen sind; Frankreich
erklärt, daß Art. 5 der Anwendung der Regeln der französischen Rechtsordnung betreffend die Weiter-
gabe des Familiennamens nicht entgegenstehen darf.

Art. 5 darf nicht der Anwendung der Bestimmungen des örtlichen Rechtes in der Gebietskörperschaft
Mayotte und in den Gebieten Neukaledoniens und der Inseln Wallis und Futuna entgegenstehen.

Das Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gilt für
das gesamte Hoheitsgebiet der Republik unter Berücksichtigung, hinsichtlich der Überseegebiete und der
Gebietskörperschaft Mayotte, der örtlichen Notwendigkeiten, auf die der Art. 63 der Europäischen Kon-
vention der Menschenrechte und Grundfreiheiten Bezug nimmt."

Erklärung des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten vom 20. Feber 1986

„Im Namen der Regierung der Französischen Republik und gemäß Art. 7 des Protokolls Nr. 7 zur
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, unterzeichnet zu Straßburg am
22. November 1984,

unter Bezugnahme auf die gemäß Artikel 25 und 46 der Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten erfolgten beiden Erklärungen der französischen Regierung vom 2. Oktober
1981 und vom 20. Oktober 1983 erkläre ich:

— vom Zeitpunkt dieser Erklärung bis zum Ablauf der in der Erklärung vom 2. Oktober 1981 festge-
setzten Frist die Zuständigkeit der Europäischen Kommission für Menschenrechte zur Entgegen-
nahme eines an den Generalsekretär des Europarates gerichteten Gesuchs jeder natürlichen Per-
son, nichtstaatlichen Organisation oder Personenvereinigung, anzuerkennen, die sich durch eine
Verletzung der in den Artikeln 1 bis 5 des obengenannten Protokolls Nr. 7 anerkannten Rechte
durch Frankreich beschwert fühlt;

— desgleichen vom Zeitpunkt dieser Erklärung bis zum Ablauf der in der vorgenannten Erklärung
vom 20. Oktober 1983 festgesetzte Frist die Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte ohne weiteres und ohne besonderes Abkommen hinsichtlich aller anderen Ver-
tragsparteien, die die gleiche Verpflichtung übernehmen, für alle Angelegenheiten, die sich auf die
Auslegung und Anwendung des obengenannten Protokolls Nr. 7 beziehen, als obligatorisch anzu-
erkennen."

ISLAND

„Die gemäß Artikel 25 und 46 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten abgegebenen Erklärungen gelten auch in bezug auf die Artikel 1 bis 5 des Protokolls."
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SCHWEDEN

Erklärungen

Artikel 7 Absatz 2

„1. Schweden erklärt gemäß Art. 7 Abs. 2 des Protokolls, daß es die Zuständigkeit der Europäischen
Kommission für Menschenrechte, wie sie in Art. 25 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten vorgesehen ist, zur Entgegennahme von Beschwerden jeder natürlichen Person, nicht-
staatlichen Organisation oder Personenvereinigung anerkennt, die sich durch eine Verletzung der im Pro-
tokoll anerkannten Rechte beschwert fühlt.

2. Gemäß Art. 7 Abs. 2 des Protokolls anerkennt Schweden, wie in Art. 46 der Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vorgesehen, für die Zeit bis zum 12. Mai 1986, unter
der Voraussetzung der Gegenseitigkeit als obligatorisch die Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtsho-
fes für Menschenrechte ohne weiteres und ohne besonderes Abkommen für alle Angelegenheiten, die sich
auf die Auslegung und die Anwendung der Artikel 1 bis 5 des Protokolls beziehen.

Artikel 1

Schweden erklärt, daß ein Ausländer, der berechtigt ist, gegen einen Ausweisungsbeschluß zu beru-
fen, auf Grund des Paragraphen 70 des schwedischen Ausländergesetzes (1980:376) eine Erklärung
(genannt Annahmeerklärung) abgeben kann, mit der er auf sein Berufungsrecht gegen die Entscheidung
verzichtet. Die Annahmeerklärung ist unwiderruflich. Hat der Ausländer vor Abgabe der Annahmeerklä-
rung Berufung gegen die Entscheidung eingelegt, so gilt diese Berufung auf Grund der Erklärung als
zurückgezogen."

SCHWEIZ

Erklärungen

Artikel 7

„1. Die Schweiz dehnt die Anerkennung des Rechtes auf individuelle Gesuche (Art. 25 der Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten) für die Zeitspanne, in der diese Anerkennung
auf Grund ihrer Erklärung vom 20. Oktober 1986 hinsichtlich der in der Konvention festgelegten Rechte
wirksam ist, auf die Artikel 1 bis 5 des Protokolls aus.

2. Die Schweiz dehnt die Anerkennung der obligatorischen Gerichtsbarkeit des Gerichtshofes
(Art. 46 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten) auf die Artikel 1 bis 5 des
Protokolls aus.

Vorbehalte

Artikel 1

Findet eine Ausweisung auf Grund einer Entscheidung des Bundesrates gemäß Art. 70 der Verfassung
wegen Gefahr für die innere oder äußere Sicherheit der Schweiz statt, so verfügt die betreffende Person
nicht über die in Abs. 1 angeführten Rechte, auch nicht nach erfolgter Durchführung der Ausweisung.

Artikel 5

Nach Inkrafttreten der abgeänderten Bestimmungen des Schweizerischen Bürgerlichen Gesetzbuches
vom 5. Oktober 1984 gelten die Bestimmungen des Art. 5 des Zusatzprotokolls Nr. 7 vorbehaltlich einer-
seits der Bestimmungen des Bundesrechtes betreffend den Familiennamen (Art. 160 CC und 8 a des
Schlußteils des CC) und andererseits der Bestimmungen betreffend den Erwerb des Staatsbürgerschafts-
rechts (Artikel 161, 134 Abs. 1, 149 Abs. 1 CC und 8 b des Schlußteils des CC). Darüber hinaus betrifft
dieser Vorbehalt einige Bestimmungen des Übergangsgesetzes betreffend das eheliche Güterrecht (Arti-
kel 9, 9 a, 9 c, 9 d, 9 e, 10 und 10 a des Schlußteils des CC)."

Vranitzky


